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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2014/NK/498
öffentlich
19.08.2014
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 7 "Beim alten Schlossgarten" der 
Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 28.08.2014 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 wie folgt abgewogen: 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom März 2014

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Landesplanerische 
Stellungnahme
Amt für Raumordnung und 
Landesplanung

12.05.2014 07.05.2014 - X

Behörden/Verbände

1. Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 

12.05.2014 06.05.2014 - X

2. Landesamt für innere
Verwaltung M-V

26.03.2014 26.03.2014 X -

3. Bundesanstalt für Infra-
struktur, Umweltschutz u. 
Dienstleistungen der BW

15.04.2014 10.04.2014 X* -

4.. Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 

07.04.2014 03.04.2014 X -

5. Wasser- und 
Schifffahrtsamt Stralsund

03.04.2014 01.04.2014 X -

6. Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V

17.04.2014 10.04.2014 X -

7. Straßenbauamt Güstrow 29.04.2014 24.04.2014 X -
8. Landesamt für zentrale 

Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz M-V

09.05.2014 09.05.2014 X* -

9. Bergamt Stralsund 12.05.2014 07.05.2014 X -
10. Landesforst M-V 24.04.2014 17.04.2014 X -
11. e.on Hanse 26.03.2014 26.03.2014 X -
12. E.on edis AG 14.05.2014 09.05.2014 - X
13. DB Services Immobilien 

GmbH
07.04.2014 01.04.2014 X* -

14. Landesanglerverband M-V 11.04.2014 07.04.2014 X -
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15. GDMcom mbH (ehem.
Verbundnetz Gas AG)

25.04.2014 23.04.2014 X* -

16. Deutsche Telekom 07.04.2014 07.04.2014 - X
17. Deutscher Wetterdienst 17.04.2014 14.04.2014 X -
18. Staatliches Amt für 

Landwirtschaft u. Umwelt
12.05.2014 07.05.2014 - X

19. Wasser- und 
Bodenverband „Obere 
Peene“

02.05.2014 29.04.2014 X -

20. WZV Malchin-
Stavenhagen

30.05.2014 27.05.2014 - X

21. Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-
Vorpommern

29.04.2014 24.04.2014 X -

22. IHK zu Neubrandenburg 08.05.2014 07.05.2014 X -

23. Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege

07.05.2014 05.05.2014 - X

24. Einzelhandelsverband 29.04.2014 25.04.2014 X -

Nachbargemeinden
25. Gemeinde Alt Sührkow u. 

Lelkendorf
17.04.2014 15.04.2014 X -

26. Stadt Dargun 02.04.2014 31.03.2014 X -

Bürger
1. Schmidt, Neukalen 06.05.2014

06.05.2014
02.07.2013
05.05.2014

-
-

X
X

X* allgemeine Hinweise, die beachtet wurden bzw. werden/ Hinweis auf vorliegende 
Stellungnahme (Abwägung erfolgte mit Aufstellung Entwurf)

Zur Stellungnahme aufgefordert / keine Stellungnahme abgegeben haben:
- Kabel Deutschland 
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
- Wasser- und Bodenverband „Teterower Peene“ 
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
- Landesjagdverband M-V
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- BVVG Neubrandenburg
- Grüne Liga M-V e.V.
- Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
- NABU M-V
- Deutsche Bahn Frankfurt
- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- BUND e.V.
- Stadt Malchin 

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form (s. Anlage 1).

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Bedenken und Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.
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Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 13.03.2014 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr.7 
„Beim alten Schlossgarten“ gebilligt und zur Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
bestimmt. 
Die Behörden wurden mit Schreiben vom 24.03.2014 zur Stellungnahme aufgefordert.
Die Öffentlichkeit wurde durch Auslegung vom 31.03.2014 bis 09.05.2014 beteiligt.
Die durch die eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten öffentlichen und privaten 
Belange wurden untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel für die Planung sind im Haushalt der Stadt Neukalen unter der 
Haushaltsstelle 4/5.4.1.1.00.562550 eingestellt. 

Anlagen:
Tabellen Abwägung (Anlage 1)



N/2011B103/doc/Tabellen  Abwägungsbeschluss Entwurf.doc          1 

Stellungnahme Raumordnungsbehörde   Abstimmung 
 

    
 

 

 
 
 
 
Abwägung 
Im Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen werden keine 
funktionalen Konflikte erwartet. Der vorhandene Caravanstellplatz wird 
lediglich um einzelne Plätze erweitert, die Zu- und Abfahrten erfolgen 
weiterhin vom Hafen aus. Zum Wohngebiet sind Abpflanzungen vorgesehen 
(auf Wällen angedacht). Für den Caravanstellplatz wird die Stadt Neukalen 
eine Platzordnung erlassen. 
 
Im Plangebiet wurden Bauanfragen zur Errichtung von Wohngebäuden auf 
den nördlich an den Schäfer-Teich-Platz angrenzenden Flächen bekannt. 
Diese Entwicklungsabsichten werden von der Stadt Neukalen mitgetragen; mit 
Entwurfsbeschluss hat die Stadtvertretung die Festsetzung „Allgemeines 
Wohngebiet“ getroffen.  
 
Die touristische Entwicklung wird als eine wichtige Aufgabe angesehen; die 
Stadt Neukalen wird sich auch zukünftig mit den Entwicklungspotentialen 
auseinandersetzen. Die Flächenverfügbarkeit muss allerdings auch gegeben 
und Investoren vorhanden sein. 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/1  Abstimmung 

 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/2  Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Raumordnungsbehörde wurde im Verfahren beteiligt.  
Zum Entwurf vom März 2014 liegt die Stellungnahme vom 07.05.2014 vor.  
Die Planungsinhalte stehen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
nicht entgegen, wenn sichergestellt ist, dass keine funktionalen Konflikte 
zwischen dem Caravanstellplatz und dem Wohngebiet auftreten.  
Der Stadt wird empfohlen, sich perspektivisch mit der gesamtstädtischen 
Entwicklung im touristischen Bereich auseinanderzusetzen. 
 
Die Stadt hat sich mit den Sachverhalten auseinandergesetzt und festgestellt: 

• Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten. Der vorhandene Caravan-
stellplatz wird um einzelne Plätze erweitert, die Zu- und Abfahrten 
erfolgen weiterhin vom Hafen aus; zum Wohngebiet sind 
Abpflanzungen auf Wällen vorgesehen. Für den Caravanstellplatz 
wird die Stadt Neukalen eine Platzordnung erlassen. 

• Die touristische Entwicklung wird als eine wichtige Aufgabe 
angesehen; die Stadt Neukalen wird sich auch zukünftig mit den 
Entwicklungspotentialen auseinandersetzen. 

 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/3  Abstimmung 

 

 
Zu 3. 
Auf der Grundlage des Vorentwurfs der 2.Änderung des Flächennutzungs-
planes (Stand: März 2014) erfolgten die frühzeitigen Beteiligungen. Die 
Erarbeitung des Entwurfs und die Beteiligungen nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 
BauGB werden in Kürze erfolgen.  
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wird vor Beschlussfassung 
über die 2.Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen; der B-Plan wird zur 
Genehmigung eingereicht. 
 
 
Zu II.1 
Erster Anstrich: 
Die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen werden bestätigt; auf die FFH-
Verträglichkeitshauptprüfung kann verzichtet werden. 
 
 
 
Zweiter Anstrich: 
Mit den Festsetzungen im Bebauungsplan wird der Eingriff in Natur und 
Landschaft ausgeglichen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/4  Abstimmung 

 

 
 
 
Dritter Anstrich: 
Eine Ausnahmezulassung für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
Vierter Anstrich: 
Die Maßnahmen des Artenschutzes werden in der vorgeschlagenen 
Formulierung als Hinweise (Hinweis Nr.5 und Nr.6) in den B-Plan mit 
aufgenommen. 
Die Festsetzungen 3.1 und 3.2 entfallen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/5  Abstimmung 

 

 
Zu 2. 
Die Hinweise werden in die Begründung zur Satzung mit aufgenommen und 
sind im Rahmen der Erarbeitung der Erschließungsplanung und Umsetzung 
des Vorhabens „Caravanstellplatz“ zu beachten. 
 
Eine Entsorgungsmöglichkeit für Grauwasser und Campingtoiletten wird 
geschaffen; die Anordnung wird so erfolgen, dass Geruchsbelästigungen für 
das Wohnen weitestgehen ausgeschlossen werden. 
 
Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten; in einem allgemeinen Wohngebiet 
und in einem Campingplatzgebiet sind die gleichen schalltechnischen 
Orientierungswerte einzuhalten. 
 
 
Zu 3. 
Das Bodendenkmal ist nachrichtlich übernommen worden. 
Der Hinweis unter Nr.1.0 wird um den entsprechenden Wortlaut ergänzt. 
 
 
Zu 4. 
Der Sachverhalt wurde geprüft. In diesem Bereich sind bereits einzelne 
Lauben vorhanden. In den Bebauungsplan werden ergänzend Festsetzungen 
mit aufgenommen, dass auf den außerhalb des 50m Gewässerschutzstreifens 
liegenden privaten Grünflächen der Bau von Lauben in einfacher Ausführung  
und Pavillons gestattet wird. Die Grundfläche der überbauten Fläche wird 
jedoch beschränkt auf eine Fläche von insgesamt max. 20m² pro Grundstück. 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung kann eine Fläche von ca. 
115m² zusätzlich versiegelt werden. Die zusätzliche Versiegelung stellt 
aufgrund ihres geringen Ausmaßes keine erhebliche Umweltauswirkung dar.  
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Entwurf vom März 2014 ergab 
einen Kompensationsüberschuss von 958 m² Flächenäquivalent. Es wird 
festgestellt, dass die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen ausreichen, 
um auch den zusätzlichen Eingriff auszugleichen.  
Die Grundaussagen im Umweltbericht gelten weiter.  
Im Umweltbericht werden diesbezüglich keine Änderungen vorgenommen; der 
Begründung werden lediglich entsprechende Anmerkungen vorangestellt. 
Nach telefonischer Rücksprache mit Frau Klemm vom Umweltamt des 
Landkreises am 14.07.2014 werden die Festsetzungen zu den zulässigen 
Lauben und Pavillons außerhalb des Gewässerschutzstreifens und das 
gewählte Vorgehen bezüglich Begründung /Umweltbericht mitgetragen.  
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1/6  Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Kartengrundlage wird aktualisiert. 
 
Im Plangebiet befinden sich lt. Stellungnahme des Landesamtes für innere 
Verwaltung keine Festpunkte der amtlich geodätischen Grundlagennetze des 
Landes M-V.  
 
 
 
 
 
Zu III.  
 
erster Anstrich 
Das Planzeichen „öffentliche Grünfläche“ wird ergänzt. 
 
Zweiter Anstrich 
Das Regelwerk wird als Anlage der Begründung beigefügt; auf der 
Bebauungsplanurkunde wird hierauf hingewiesen. 
 
 
 
Dritter Anstrich 
Der Verfahrensvermerk wird entsprechend berichtigt. 
 
Vierter Anstrich 
Die Verfahrensvermerke werden entsprechend geprüft und angepasst. 
 
 
  
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 1 Anlagen  Abstimmung 

  

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 12/1  Abstimmung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anlagenbestand ist im Bebauungsplan eingetragen, es wurden 
Leitungsrechte festgesetzt.  
Das NS-Kabel ist stillgelegt. Im Verlauf bleibt die Trasse im B-Plan 
gekennzeichnet; die Festsetzung des Leitungsrechts wird zurück genommen  
 
 
Die Hinweise zur weiteren Abstimmung werden in die Begründung mit 
aufgenommen und sind im Rahmen der Umsetzung jeweils durch den 
Vorhabenträger zu beachten. 
  
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 12/2  Abstimmung 
 
 

 

 

 

 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 16/1  Abstimmung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den im Randgebiet liegenden Anlagenbestand wird ergänzend in der 
Begründung hingewiesen. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung mit aufgenommen und sind im 
Rahmen der Umsetzung jeweils durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 16/2  Abstimmung 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 18  Abstimmung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägung 
Auf die Hochwassergefährdung wird in der Begründung zur Satzung 
hingewiesen; im Plan sind die überschwemmungsgefährdeten Bereiche 
gekennzeichnet und die beabsichtigten Festsetzungen als Überschwem-
mungsgebiet vermerkt.  
Die Angaben zu den Wasserständen (HQ100 und HQ200) werden unter den 
Punkt Hinweise ergänzend mit aufgeführt. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/1  Abstimmung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die neuen Baugrundstücke werden direkt an den Schäfer-Teich-Platz 
angrenzen. 
Die Hinweise zu den zu erwartenden hohen Aufwendungen werden in die 
Begründung zur Satzung mit aufgenommen; die Hinweise zur Ver- und 
Entsorgung sind im Rahmender Erschließungsplanung zu beachten. 
   
Innerhalb des 50m Gewässerschutzstreifens bleibt das Peeneufer von 
jeglicher Bebauung frei. 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 20/2  Abstimmung 

 

 
Zur Niederschlagswasserbeseitigung: 
Die Stadt geht davon aus, dass eine Versickerung auf den Grundstücken nicht 
möglich ist; Untersuchungen des Baugrundes werden nicht veranlasst. 
 
Die weitere Planung und Erschließung des Gebietes erfolgt in Abstimmung mit 
dem WZV. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Schäfer-Teich-Platzes 
werden Straßenentwässerungskanalisationen mit vorgesehen und geprüft, ob  
Anschlüssen für die Dachentwässerung möglich sind. Abschließende Aus-
sagen zur Regenwasserableitung sind erst nach Vorliegen der Erschließungs-
planung möglich. Bei vorgezogenen Bebauungen sind durch die jeweiligen 
Bauherren die wasserrechtlichen Einleitgenehmigungen bei der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises zur Ableitung des Regenwassers in die 
Peene zu beantragen.  
 
Zur Löschwasserbereitstellung: 
Die Löschwasserversorgung kann auch durch Wasserentnahme aus der 
Peene gesichert werden. Die Feuerwehr verfügt über die entsprechende 
Technik zur Bereitstellung von ausreichenden Löschwassermengen 
(Schläuche mit entsprechenden Längen, neues Tankfahrzeug). 
Die Bereitstellung von Löschwasser an geeigneten Hydranten wird im 
Rahmen der Erschließungsplanung geprüft.  
 
Die Grundstückseigentümer werden an den Erschließungskosten beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 23  Abstimmung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Anmerkungen der Stellungnahme vom 19.04.2013 wurden 
bei der Ausarbeitung des Entwurfs berücksichtigt. 
Das Bodendenkmal ist nachrichtlich in die Satzung übernommen worden. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger 1/1  Abstimmung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Widerspruch wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt Neukalen stellt den Bebauungsplan auf, um die geordnete 
Entwicklung im Bereich des Schäfer-Teich-Platzes und der abgrenzenden 
Randbereiche an der Hafenstraße  zu sichern. Langfristig sollen die 
vorhandenen Garagen und Nebengebäude im Bereich an der Hafenstraße  
südlich des Platzes beseitigt werden, um entlang der Hafenstraße eine 
öffentliche Grünfläche anzulegen und diesen Bereich städtebaulich 
aufzuwerten.  
Der Bestandsschutz ist gegeben; weitere Ausbauten und Neubebauungen mit 
Garagen werden jedoch nicht zugelassen. 
Kartengrundlage ist die aktuelle Katasterkarte, das von Ihnen erwähnte 
Gebäude wurde somit noch nicht in das Kataster eingetragen. Zuständig für 
die Eintragung ist der jeweilige Grundstückseigentümer.  
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger 1/2  Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Neukalen stellt den Bebauungsplan auf, um die geordnete 
Entwicklung im Bereich des Schäfer-Teich-Platzes und auf angrenzenden 
Randbereichen an der Hafenstraße  zu sichern.  
Der Geltungsbereich wurde festgelegt; die Randflächen an der Hafenstraße 
südlich des Schäfer-Teich-Platzes wurden in den Geltungsbereich mit 
einbezogen. Langfristig sollen hier die vorhandenen Garagen und Neben-
gebäude beseitigt werden, um entlang der Hafenstraße eine öffentliche 
Grünfläche anzulegen und diesen Bereich städtebaulich aufzuwerten.  
Bei der Herausnahme einzelner Grundstücke kann dieses Planungsziel nicht 
umgesetzt werden. 
Das Grundstück wird nicht aus dem Geltungsbereich heraus genommen. 
  
 
 

ja nein Enth. 

 


	Vorlage
	Anlage  1 Tabellen_Abwägungsbeschluss Entwurf 19 08 2014

